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Amt Neverin
- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Trollenhagen
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Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

VO-38-BO-2019-428
öffentlich
05.09.2019
Alexander Diekow 

Satzung über die 1. Änderung der Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung für die Ortslage Trollenhagen -
1. Abwägungsbeschluss
2. Satzungsbeschluss
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen Entscheidung

Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen hat am 17.05.2017 die Änderung der 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den Ortsteil Trollenhagen beschlossen 
(Aufstellungsbeschluss).

Mit Schreiben vom 16.04.2019 liegt eine positive landesplanerische Stellungnahme zu 
diesem Vorhaben vor.

Beteiligung zum Entwurf
Die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf wurde in der Zeit vom 08.04.2019 bis 
einschließlich 09.05.2019 durchgeführt. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange erfolgte mit Schreiben vom 05.04.2019.

Die eingegangenen Stellungnahmen (öffentliche und private Belange) sind nunmehr nach § 
1 Abs. 7 BauGB untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen. Auf Grundlage 
dieser Ergebnisse wurde der Entwurf erarbeitet und am 13.03.2019 durch die 
Gemeindevertretung gebilligt und zur Offenlage bestimmt.

Dazu wurde ein entsprechender Abwägungsvorschlag erarbeitet (Anlage 1 + 2).
Sofern die Gemeindevertretung dem Abwägungsvorschlag folgt, kann die Satzung (Anlage 
3) über die 1. Änderung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für die Ortslage 
Trollenhagen beschlossen werden (Satzungsbeschluss).

Diese Beschlussvorlage fast die o.g. zwei Beschlüsse in einer Abstimmung zusammen.

Mitwirkungsverbot:
Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen beschließt:
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1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange bzw. der Öffentlichkeit wurden unter Beachtung des Abwägungsgebotes 
entsprechen den jeweiligen Empfehlungen in der Abwägungstabelle (Anlage 1 + 2) 
geprüft. Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis macht sich die 
Gemeinde zu Eigen. Sie sind Bestandteil des Beschlusses. Das Amt Neverin wird 
beauftragt, die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die 
betroffene Öffentlichkeit von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu 
setzen.

2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen beschließt die 1. Änderung der 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für die Ortslage Trollenhagen gemäß § 34 
Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 BauGB für den Ortsteil Trollenhagen bestehend aus 
Satzungstext und Lageplan als Satzung (Anlage 3). Die Begründung wird gebilligt 
(Anlage 4). Der Beschluss der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung ist gemäß § 34 
Abs. 6 i. V. m. § 10 Absatz 3 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. In der 
Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo die Satzung eingesehen werden kann. 
Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft. Die Bekanntmachung tritt an die 
Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja
x Nein

Anlagen:
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Gemeinde Trollenhagen 
1.Änderung KuE Satzung Trollenhagen 

N\2018D134/doc/Übersicht Abwägung Entwurf.doc  

 
Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit zum Entwurf der 1.Änderung der 

Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Trollenhagen, Gemeinde Trollenhagen 
 

-  ABWÄGUNG – 
 

 
Die Gemeindevertretung Trollenhagen hat am 20.03.2019 den Entwurf (Stand: Entwurf 

November 2018) gebilligt und zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung bestimmt. 

 Die Behörden wurden mit Schreiben vom 05.04.2019 zur Abgabe einer Stellungnahme 

aufgefordert. 

 Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch Auslegung vom 08.04.2019 bis 

einschließlich 09.05.2019. 

 

Mit Stellungnahme des Landkreises vom 04.06.2019 wurde aus denkmalpflegerischer Sicht 

einer Rücknahme der Festsetzungen als Grünflächen im Bereich der sogenannten 

„Trollenhagener Nieren“ nicht zugestimmt. Der Entwurf wurde daraufhin geändert; die 

Festsetzungen als Grünflächen wurden im Bereich der sogenannten „Trollenhagener Nieren“ 

nicht zurückgenommen.  

Gemäß § 4a Abs.3 BauGB erfolgte zum überänderte Entwurf vom Juni 2019 (Vorschlag 

Fassung Satzungsbeschluss) eine erneute Beteiligung der Betroffenen.   

 
Die öffentlichen und privaten Belange sind untereinander und gegeneinander gerecht 
abzuwägen. 
 

1. Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf vom November 2018 

 
Lfd. 
Nr. 

Behörden / Nachbargemeinden Eingang 
Stellung-
nahmen 

Datum  
Stellung-
nahmen 

keine  
Einwände 

Anmerkungen / 
Abwägung 
erforderlich 

 Behörden      

1. LA für innere Verwaltung 05.04.2019 05.04.2019 X - 

2. BVVG 09.04.2019 09.04.2019 X - 

3. GDMcom 11.04.2019 09.04.2019 X - 

4. 50 Hertz 11.04.2019 09.04.2019 X - 

5. WBV Untere Tollense/ Mittl. Peene 12.04.2019 10.04.2019 X - 

6. Amt für RO und LP 18.04.2019 16.04.2019 X - 

7. E.DIS Netz GmbH 24.04.2019 15.04.2019 X* - 

8. Deutscher Wetterdienst 29.04.2019 26.04.2019  X - 

9. Amt Neverin Bau u. Ordnung 02.05.2019 02.05.2019 - X 

10.  IHK 02.05.2019 29.04.2019 X - 

11. LUNG 6.05.2019 6.05.2019 Keine  Stellungnahme 

12. BAIUDBw 7.05.2019 7.05.2019 X - 

13. Vodafone 7.05.2019 7.05.2019 X - 

14. Landkreis MSE 8.05.2019 7.05.2019 Fristverl.  

15. Straßenbauamt Nstr. 8.05.2019 2.05.2019 X - 

16. Nbg. Stadtwerke GmbH 8.05.2019 8.05.2019 - X 

17. Forstamt Nbg. 9.05.2019 8.05.2019 X - 

18. StALU MS 29.05.2019 24.05.2019 X  

19. Landkreis MS 04.06.2019 04.06.2019 - X 
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Gemeinde Trollenhagen 
1.Änderung KuE Satzung Trollenhagen 

N\2018D134/doc/Übersicht Abwägung Entwurf.doc  

 Nachbargemeinden     

1. Gemeinde Groß Teetzleben 10.04.2019 08.04.2019 X - 

2. Stadt Neubrandenburg 03.05.2019 30.04.2019 X - 

      

 Bürger     

1. keine     

 

Folgende Behörden wurden zur Stellungnahme aufgefordert und haben sich nicht geäußert 
bzw. geben keine Stellungnahme ab:  
 

 LA für Kultur und Denkmalpflege 

 Bergamt  

 BA für Immobilien 

 BBL 

 Handwerkskammer  

 Ministerium für Wirtschaft Bau und Tourismus 

 Katholische Kirche  

 BUND 

 Flughafen Nbg.-Trollenhagen 

 Kirchenkreisverwaltung KK Stargard 

 LA Gesundheit und Soziales 

 Landesjagdverband 

 LPBK M-V 

 Polizeiinspektion Nbg. 

 Telekom 

 Nachbargemeinden Neverin, Neddemin, Neuenkirchen 
 
Die Gemeinde Trollenhagen geht davon aus, dass Belange nicht betroffen sind. 
 
 

2. Übersicht über die Stellungnahmen zum überarbeiteten Entwurf vom Juni 2019 

 

1. Landkreis MSE vom 30.08.2019 dem Entwurf vom Juni 2019 wurde zugestimmt 

 

Als Betroffene wurden außerdem zur Stellungnahme aufgefordert: 

 Amt Neverin 

 Herr Hanff als Eigentümer der Fläche 

Die Betroffenen haben sich nicht geäußert: 

Die Gemeinde Trollenhagen geht davon aus, dass Belange nicht betroffen sind. 
 

 

3. Abwägung 

 

Die eingegangenen Stellungnahmen werden wie folgt abgewogen (siehe Anhang Tabellen) 
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N/2018D134/doc/Tabellen Abwägung Entwurf.docx          1 

Stellungnahme Nr. 9 Abwägung

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landkreis wurde im Planverfahren beteiligt; zum Brandschutz sind keine 
Anmerkungen vorgetragen worden. 
 
In unmittelbarer Nähe der Kita befindet sich die Löschwasserentnahmestelle 
über die der Grundschutz gesichert werden kann. 
 
Mit Beschluss über die Satzung der 1.Änderung der Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung Trollenhagen wird keine 
Änderung und Rücknahme der Festsetzungen als Grünflächen erfolgen; aus 
denkmalpflegerischer Sicht wurde der Rücknahme der Festsetzungen als Grünfläche 
nicht zugestimmt. Bebauungen sind somit in diesem Bereich nicht zulässig. 
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N/2018D134/doc/Tabellen Abwägung Entwurf.docx          2 

Stellungnahme Nr. 16 Abwägung

      

 
 
 
 
 
 
Die 
werden zur Kenntnis genommen.  
Im Rahmen der Beteiligung wurde aus denkmalpflegerischer Sicht der Rücknahme der 
Festsetzungen als Grünfläche in diesem Bereich nicht zugestimmt. Mit Beschluss über 
die Satzung der 1.Änderung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Trollenhagen 
wird keine Änderung und Rücknahme der Festsetzungen als Grünflächen erfolgen. 
Bebauungen sind somit in diesem Bereich nicht zulässig. 
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N/2018D134/doc/Tabellen Abwägung Entwurf.docx          3 

Stellungnahme Nr.16 Abwägung

 

 

 
 
 
 
Die Hinweise für den Bereich der vorhandenen Kindereinrichtung sind im weiteren 
Verfahren und bei der Umsetzung von Baumaßnahmen durch den Vorhabenträger / 
Grundstückseigentümer zu beachten. 
 
Die Stellungnahme wird als Anlage in die Begründung mit übernommen. 
Die Lagepläne für den Bereich Kindergarten werden in der Anlage dokumentiert. 
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Stellungnahme Nr.16 Abwägung
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N/2018D134/doc/Tabellen Abwägung Entwurf.docx          5 

Stellungnahme Nr. 19 Abwägung
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N/2018D134/doc/Tabellen Abwägung Entwurf.docx          6 

Stellungnahme Nr.19 Abwägung

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Das Plandokument wird entsprechend ausgefertigt. 
 
 
 
Zu 3. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu II.1. 

werden nicht zurück genommen.  
Bebauungen sind somit in diesem Bereich nicht zulässig. 

Seite 10 von 21



N/2018D134/doc/Tabellen Abwägung Entwurf.docx          7 

Stellungnahme Nr.19 Abwägung

 

 
 
 
 
 
Zu 2. 
Im Punkt 2.0 der Begründung werden ergänzende Anmerkungen zum gesetzlichen 
Baumschutz mit aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Punkt 2.0 der Begründung wird ergänzend auf § 39 Abs.5 Nr.2 BNatSchG 
hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der Umsetzung des 

 

Seite 11 von 21
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Stellungnahme Nr. 19 Abwägung
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S
atzung über die 1. Änderung der Klarstellungs-und Ergänzungssatzung für die Ortslage Trollenhagen

VERFAHRENSVERMERKE
1. Aufgestellt auf Grund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 21.11.2018.

Die Gemeindevertretung hat am 20.03.2019 den Entwurf der Satzung über die 1. Änderung der

Klarstellungs- und Ergänzungssatzung gebilligt. Die Bekanntmachung der öffentlichen Ausleg-

ung gemäß § 3 Abs.2 BauGB erfolgte am   ............. 2019 ortsüblich im Neveriner Info.

Die öffentliche Auslegung wurde auch im Internet dokumentiert und bekannt gemacht.

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs erfolgte vom 08.04.2019 bis 09.05.2019.

Die Beteiligung der Behörden erfolgte gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 05.04.2019.

Aus denkmalpflegerischer Sicht wurde einer Rücknahme der Festsetzungen als Grünflächen im

Bereich der sogenannten "Trollenhagener Nieren nicht zugestimmt; der Entwurf wurde geändert.

Gem. § 4a Abs.3 BauGB erfolgte eine erneute Beteiligung Betroffener zum geänderten Entwurf.

Trollenhagen, den Bürgermeister

2. Die Gemeindevertretung hat die 1. Änderung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach

Prüfung der eingegangenen Hinweise und Anregungen in der Sitzung am 18.09.2019

beschlossen, die Begründung wurde gebilligt.

Trollenhagen, den Bürgermeister

Geltungsbereich der 1. Änderung

der Klarstellungs- u. Ergänzungs-

satzung für die Ortslage

Trollenhagen

Auf Grund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr.1 und 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), wird nach Beschlussfassung

durch die Gemeindevertretung Trollenhagen vom 18.09.2019 folgende Satzung über die 1.Änderung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für die Ortslage Trollenhagen erlassen:

§ 1 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der 1. Änderung umfasst die in der Planzeichung gekennzeichnete Teilfläche (Grünflächen) der bestandskräftigen Klarstellungs- und Ergänzungssatzung.

§ 2  Inhalt der 1. Änderung

Die in der Teilfläche festgesetzten Grünflächen in der jeweiligen Zweckbestimmung werden zurück genommen.

GEMEINDE   TROLLENHAGEN
 

 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

3.   Die Satzung über die 1. Änderung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung  Trollenhagen wird

      hiermit ausgefertigt.

     Trollenhagen, den Bürgermeister

4.  Die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses über die 1. Änderung der Klarstellungs- und

     Ergänzungssatzung Trollenhagen sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienst-

     zeiten von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind

     am ...............  im Neveriner Info bekannt gemacht worden.

     In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-

     schriften und von Mängeln in der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 214 f. BauGB) und

     auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V hingewiesen worden.

     Die Satzung über die 1. Änderung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung  ist mit Ablauf des

     .................... in Kraft getreten.

Trollenhagen, den    Bürgermeister

Auszug Planzeichnung bestands-

kräftige Klarstellungs-und Ergän-

zungssatzung für die Ortslage

Trollenhagen mit Kennzeichnung

des Geltungsbereiches

Planungsstand: Satzungsbeschluss vom 18.09.2019
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N/2018D134/doc/Begründung 1.Ä Beschluss.docx 

 

GEMEINDE TROLLENHAGEN 

Satzung über die 1. Änderung der Klarstellungs- und 

Ergänzungssatzung Trollenhagen  

(§ 34 Abs. 4 Satz1 Nr.1 und 3 BauGB / Textsatzung) 
 

Begründung (§ 2a Satz 1 und § 9 Abs.8 BauGB) 
 

Planungsstand: Fassung Satzungsbeschluss vom 18.09.2019 
 

 
 

1.0 Planungsanlass / Planungsgrundlagen 

 

Ausgangslage / Aufstellungsbeschluss 

Als wichtigen Bestandteil der Daseinsfürsorge plant die Gemeinde Trollenhagen die 

Erneuerung der Kindertagesstätte am vorhandenen Standort in der Ortslage Trollenhagen. 

Der Neubau soll nicht im Bereich des bestehenden Hauses erfolgen, sondern nach Norden, 

auf die jetzige Freifläche verschoben werden.  

 

Das betroffene Areal liegt nordwestlich der Kirche und ist Bestandteil der zum ehemaligen Gut 

Trollenhagen gehörenden historischen Parkanlage. Für die baurechtliche Bewertung der 

geplanten Maßnahme wurde 2017 die Erstellung einer denkmalpflegerischen Teilzielstellung 

für das östlich des vom Gutshaus zur Rotdornstraße führenden Parkwegs gelegene Areal 

gefordert. Das Areal wird zu 2/3 von der KITA, bestehend aus Gebäuden und Nebengebäuden 

sowie gestalteten Außenanlagen belegt und ist eingefriedet.  

 

Die Gemeinde hat die Erarbeitung der denkmalpflegerische Teilzielstellung für den Gutspark 

Trollenhagen in Auftrag gegeben. Die denkmalpflegerische Teilzielstellung wurde 2017 

erarbeitet. Mit Schreiben des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege vom 09.01.2019 

erfolgte die Bestätigung der denkmalpflegerischen Zielstellung zur Realisierung dieser. 

In der denkmalpflegerischen Zielstellung wurde herausgearbeitet, dass sich die Flächen 

östlich des Rudolphi-Gedenksteins defacto als zur KITA zugehörig darstellen. Als 

Gartendenkmal ist die Fläche im eingefriedeten Bereich der KITA substantiell gestört bzw. 

nicht mehr wahrnehmbar. Belegbare historische Elemente sind nur in Fragmenten und dann 

in den Randbereichen erhalten. Als wesentlich sind der Rudolphi-Gedenkstein und die 

Altbäume des südlichen Parksaums zu werten.  

Der Neubau der KITA wird grundsätzlich als möglich bewertet, wenn gewährleistet wird, dass 

sich die westliche „Defacto-Grenze“ nicht verschiebt und der Bereich um dem Rudolphi-

Gedenkstein in seinem Zuschnitt vollständig erhalten bleibt.  

 

Die in der denkmalpflegerischen Teilzielstellung herausgearbeiteten Maßgaben können 

eingehalten werden. Um die Errichtung der neuen KITA auf den nördlich zum 

Bestandsgebäude liegenden Flächen errichten zu können, ist jedoch die Klarstellungs- und 

Ergänzungssatzung Trollenhagen zu ändern.  

Die Gemeinde Trollenhagen hat für den Ortsteil Trollenhagen eine Klarstellungs- und 

Ergänzungssatzung aufgestellt in der das Areal mit der vorhanden KITA als Bestandteil des 

ehemaligen Gutspark mit Festsetzungen als Grünflächen überplant ist.  

Die Festsetzungen als Grünfläche sind zurückzunehmen. 
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N/2018D134/doc/Begründung 1.Ä Beschluss.docx 

 

Mit der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Trollenhagen hat die Gemeinde neben dem 

Gutspark weitere Teilflächen als Grünflächen überplant. Das betrifft u.a. auch die Grünanlagen 

vor dem Gutshaus (Trollenhagener Nieren), den Friedhof und den südlich an den Friedhof 

angrenzenden Angerbereich mit dem Spielplatz. Die Grünflächen wurden in ihrer jeweiligen 

Zweckbestimmung festgesetzt. Sie sollen als Grünflächen auch zukünftig von einer Bebauung 

frei gehalten bleiben.  

 

Am 21.11.2018 hat die Gemeindevertretung Trollenhagen beschlossen, dass die 

Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Trollenhagen zu ändern ist. Die Gemeindevertretung 

hat entschieden, dass mit der 1. Änderung der Satzung die Festsetzungen als Grünflächen im 

Bereich der vorhandenen Kindereinrichtung, einschließlich der rückwärtig gelegenen 

Freiflächen auf denen der Neubau beabsichtigt ist, zurückgenommen werden sollen.  

Am 21.11.2018 wurde außerdem beschlossen, dass die Darstellungen als Grünflächen vor 

dem Gutshaus (im Bereich der „Trollenhagener Nieren“) zurück genommen werden sollen. Im 

wirksamen Flächennutzungsplan sind diese Flächen in die Darstellungen über Bauflächen 

integriert worden.  

Der westlich zum Weg vom Gutshaus zur Rotdornstraße liegende Teil des Parkgeländes, im 

Flächennutzungsplan als Grünfläche dargestellt, bleibt als Grünfläche erhalten. Neben dem 

Park ist der Angerbereich ein wesentlicher Grünbereich, der auch zukünftig als Grünfläche 

erhalten bleiben soll.  

 

Gemäß § 34 Abs.5 BauGB können Gemeinden einzelne Festsetzungen nach § 9 BauGB nur 

für Satzungen nach § 34 Abs.4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB treffen. Mit der 1.Änderung der 

Satzung beabsichtigt die Gemeinde eine Korrektur der bestandskräftigen Satzung. 

Grünflächenfestsetzungen sollen zurückgenommen werden. 

Grundzüge der Planung sind nicht betroffen. Die Aufstellung der Satzung über die 1. Änderung 

der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Trollenhagen erfolgt im vereinfachten Verfahren 

nach § 13 BauGB als Textsatzung.  

 

 

Planungsgrundlagen: 

Rechtsgrundlagen: 

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist das aktuelle Baugesetzbuch in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 03.November 2017 (BGBI. I S. 3634). 
 

Nach § 13 BauGB kann die Gemeinde das vereinfachte Verfahren anwenden, wenn:  

 die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
oder nach Landesrecht unterliegen nicht vorbereitet oder begründet wird 

 keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in §1 Abs.6 Nr.7 Buchstabe b 
genannten Schutzgüter bestehen und  

 keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 
oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

 

Mit der 1. Änderung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Trollenhagen werden 

innerhalb der bebauten Ortslage Festsetzungen über Grünflächen zurückgenommen und die 

Satzung in Teilbereichen korrigiert. Ausschlussgründe für die Durchführung des vereinfachten 

Verfahrens nach § 13 BauGB liegen nicht vor. 
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N/2018D134/doc/Begründung 1.Ä Beschluss.docx 

 

Mit der 1.Änderung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Trollenhagen werden Ziele und 

Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung nicht berührt 

 

 

2.0 Inhalt der 1. Änderung / Auswirkungen 

 

Die 1. Änderung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Trollenhagen beschränkt sich auf 

die Aufhebung der Festsetzung als Grünflächen in Teilflächen innerhalb der bebauten 

Ortslage.  

In der bestandskräftigen Satzung hat die Gemeinde Trollenhagen folgende Teilflächen in der 

Ortslage als Grünflächen überplant und in der Begründung formuliert, dass diese Flächen auch 

zukünftig von einer Bebauung frei gehalten bleiben sollen: 

 den ehemalige Gutspark 

 die Grünanlagen vor dem Gutshaus (einschl. der „Trollenhagener Nieren“) 

 den Friedhof und die südlich angrenzenden Angerbereiche einschließlich des 

Spielplatzes.  

 

Der westlich des Weges vom Gutshaus zur Rotdornstraße gelegen Teil des Gutspark und der 

Angerbereich mit Kirche und Spielplatz sollen als Grünfläche festgesetzt bleiben. 

Die gemäß Schreiben (Mail) des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege vom 08.05.2009 

als Denkmal ausgewiesene Parkanlage wurde nachrichtlich in die Satzung übernommen; die 

Übertragung der historischen Grenzen des Parks in die Planzeichnung erfolgte gemäß 

Landesaufnahme von ca. 1880. Die nachrichtliche Übernahme des Parks in seinen Grenzen 

bleibt von der Änderung unberührt und Bestandteil der Satzung. 

 

Mit Entwurfsbeschluss vom 20.03.2019 wurden die Festsetzungen über Grünflächen in 

Teilflächen vor dem Gutshaus (Trollenhagener Nieren) und am Standort der vorhandenen 

KITA zurückgenommen. Diese Bereiche sind im wirksamen Flächennutzungsplan den 

Darstellungen über Bauflächen zugeordnet. 

 

Mit Satzungsbeschluss korrigiert die Gemeinde die bestandskräftige Satzung nur am Standort 

der vorhandenen Kindereinrichtung. Nur im Bereich der vorhandenen Kindereinrichtung, 

einschließlich der rückwärtig gelegenen Freiflächen, werden die Festsetzungen über 

Grünflächen zurück genommen.  

 

Die Festsetzungen als Grünfläche für den Bereich der sogenannten „Trollenhagener Nieren“ 

bleiben aus denkmalpflegerischer Sicht weiterhin verbindlich. Aus denkmalpflegerischer Sicht 

wurde einer Rücknahme der Festsetzungen als Grünflächen nicht zugestimmt.  

In der Begründung heißt es u.a.: 

Die „Trollenhagener Nieren“ sind Bestandteil und Zuwegung des Gutshauses Trollenhagen. 

Durch die Festsetzung als Grünfläche wird dieser Bereich weiterhin erhalten und eine 

Bebauung des Areals ausgeschlossen. Die vorgelagerten Teiche bilden eine städtebaulich 

und künstlerisch wertvolle Darstellung der barocken Gartenkunst und geben den Denkmalwert 

und die bauliche Entwicklung der Gutsanlage Trollenhagen wieder. 
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Im Rahmen der Beteiligung der Behörden zum Entwurf der Satzung über die 1. Änderung der 

Klarstellungs- und Ergänzungssatzung wurden für die weitere Vorgehensweise in den Flächen 

folgende Hinweise gegeben: 

 Im Zusammenhang mit Bauvorhaben sind auf den betroffenen Flächen die 

vorhandenen Gehölze und gesetzlich geschützten Bäume zu beachten (NatSchAG M-

V vom 23.Februar 2010, GVOBI. M-V 2010, S.66). 

 Hinsichtlich des Artenschutzes wurde auf § 39 Abs.5 Nr.2 BNatSchG verwiesen 

(Abschneiden von Gehölzen/ auf Stock setzen im Zeitraum vom 1.März bis 

30.September verboten). 

 Leitungsbestände der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH/ TAB mbH sind zu 

beachten (siehe Stellungnahme vom 8.Mai 2019 in Anlage zur Begründung). 

 

 

3.0 Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange 

 

Ein artenschutzrechtlicher Konflikt kann entstehen, wenn die geplanten Vorhaben bzw. ihre 

unmittelbaren bau-, anlagen- und betriebsbedingten Wirkungen und der Lebensbereich der 

durch Aufnahme in den Anhang der FFH-Richtlinie streng geschützten Pflanzen- und Tierarten 

sich überschneiden. 

 

Die Gemeinde Trollenhagen hat im Rahmen der Aufstellung der 1.Änderung der Klarstellungs- 

und Ergänzungssatzung Trollenhagen die Auswirkungen auf die geschützten Arten geprüft.  

 

Im Ergebnis der Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange wurde festgestellt, dass die 

Zurücknahme der Festsetzungen über Grünflächen in Teilflächen der Ortslage  

Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 BNatSchG nicht erfüllt.  

Mit der 1. Änderung der Satzung werden Festsetzungen als Grünflächen innerhalb der 

vorhandenen bebauten Ortslage zurück genommen.  

 

Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 BNatSchG werden nicht erfüllt. 

 

 

 

 

 

 

Verfahrensvermerk: 

 

Diese Begründung hat der Gemeindevertretung Trollenhagen am 18.09.2019 zum 

Satzungsbeschluss über die 1. Änderung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 

Trollenhagen vorgelegen. 

 

 

 

Trollenhagen, den      Bürgermeister 
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Anlage zur Begründung (Stellungnahme Neubrandenburger Stadtwerke GmbH) 
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